
Elternbelehrung über die Hygieneregeln der Kreismusikschule im 
KBB Erzgebirgskreis  
 

1) Der Zugang ist nur Personen mit gutem Allgemeinbefinden und ohne verdächtige 
Symptome („Erkältungszeichen“, d.h. insbesondere trockener Husten und Fieber) 
gestattet. 
 

2) Personen, die keinen Musikunterricht wahrnehmen, haben keinen Zugang zum 
Gebäude. Ausnahmen müssen vorab unter Angabe der Kontaktdaten telefonisch im 
Sekretariat angemeldet bestätigt werden. 
 

3) Schüler kommen zeitlich möglichst passgenau zum Unterricht, damit sich möglichst 
wenig wartende Personen begegnen.  
 

4) Jeder Schüler der Kreismusikschule muss zu jeder Unterrichtsstunde die mit 
aktuellem Datum unterschriebene Erklärung über die Gesundheit seines Haushalts 
mitführen und der Lehrkraft vorzeigen. 

5) Innerhalb des Gebäudes herrscht in allen Gängen und sanitären Anlagen 
Maskenpflicht. Eigene Masken sind mitzubringen. 

 
6) Jeder wäscht sich nach dem Betreten der Gebäude zuerst gründlich die Hände mit 

Flüssigseife und benutzen danach ggf. Desinfektionsmittel. 
 

7) Schüler/innen, die im Unterricht musikschuleigene, dort verbleibende Instrumente 
benutzen, desinfizieren sich vor Unterrichtsbeginn zusätzlich die Hände. 

 
8) Das allgemein gültige Abstandsgebot sowie die Husten- und Niesetikette ist 

einzuhalten. Ausgewiesene Wartepunkte für Einzelpersonen sind zu beachten.  
 

9) Körperliche Berührungen sind zu vermeiden. 
 

10) Arbeitsmaterialien wie Stifte, Noten und Instrumente (außer Klavier, Harfe etc.) sind 
eigenständig mitzuführen. 

---- bitte wenden ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belehrung für Eltern, Sorgeberechtigte und in der Einrichtung tätige 
Personen gemäß §34 Abs. 5 S2 Infektionsschutzgesetz 
 
Um eine Ansteckung zu verhindern, sind die Abstands- und Hygieneregeln der 
Kreismusikschule im KBB Erzgebirgskreis einzuhalten. 
 
Wenn Sie, Ihr Kind oder eine Person aus Ihrem Haushalt an einer Coronavirus-
Infektion erkrankt sind bzw. SARS-CoV-2-Symptome aufweisen (v. a. trockener 
Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) besteht ein Betretungsverbot für die Einrichtung. 
Bitte nehmen Sie bei diesen Symptomen immer den Rat Ihres Haus- oder 
Kinderarztes in Anspruch.  
 
Müssen Sie, Ihr Kind oder eine Person aus Ihrem Haushalt in Quarantäne bleiben, 
benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich, damit wir zusammen mit dem 
Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer 
Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.  
 
In welchem Falle ein Besuchsverbot unserer oder einer anderen 
Gemeinschaftseinrichtung besteht, teilt Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder das 
Gesundheitsamt mit. 
 

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt spätestens zu Beginn der ersten 
Präsenzunterrichtsstunde unterschrieben in der Kreismusikschule im KBB 
Erzgebirgskreis ab! 

        
 
          ---- bitte wenden ---- 
 

 

 

-----   -----   -----  -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----- 

Name des Schülers/ der Schülerin: 

______________________________________________________ 

Kenntnisnahme: 
Ich habe die Belehrung für Eltern, Sorgeberechtigte und in der Einrichtung tätige 
Personen gemäß §34 Abs. 5 S2 Infektionsschutzgesetz und die Belehrung über die 
Hygieneregeln der Kreismusikschule im KBB Erzgebirgskreis zur Kenntnis 
genommen. 
 

Datum:      Unterschrift: 

____________________________  _______________________________________ 


